
VOGELSCHUTZWARTE STORCHENHOF LOBURG e.V. 
CHAUSSEESTRASSE 18 ● D-39279 LOBURG 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 
Ich, die/der Unterzeichnende, möchte Mitglied der Vogelschutzwarte Storchenhof 
Loburg e.V. werden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins 
und die Beitragsordnung an. 
 

Angaben zur Person 
 
Name: ___________________________Geburtsname *:   
 
Vorname: _________________________Geburtsdatum:   
 
Strasse, Hausnummer:   
 
PLZ: ______________Wohnort:   
 
Telefon * p.: ___________________d.: ___________________Handy:   
 
e-mail *: _________________________________________Fax *:   
 
berufliche Tätigkeit *:   
 
gewünschte Mitgliedschaft ab Datum:   
 

wünsche eine Spendenquittung (ja/nein) zahle ermäßigten Beitrag (ja/nein) 
(Unzutreffendes bitte streichen) (Unzutreffendes bitte streichen) 

 
  
Ort Datum Unterschrift 
 

Die mit * gekennzeichneten Zeilen müssen nicht unbedingt ausgefüllt werden, wir würden uns aber 
sehr darüber freuen. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur vereinsintern erfasst. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 30,- €, ermäßigt 15,- € (Schüler, Studenten und Arbeitslose). 
Für juristische Personen (Vereine, öffentliche Einrichtungen, Institutionen etc.) und Unternehmen 
beträgt der Beitrag mindestens 100,- €. Wir bitten den Mitgliedsbeitrag bis zum 31.03. des Jahres auf 
das unten genannte Konto zu überweisen. 
Weitere Spenden: Zusätzlich möchte ich dem Verein eine monatliche / vierteljährliche / halb-

jährliche / jährliche Spende (Unzutreffendes bitte streichen) in Höhe von ___________________ Euro 

zukommen lassen. 
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag und, sofern angegeben, für 
weitere Spenden. Die Teilnahme am Einzugsverfahren ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen 
werden. Mit dem Einzugsverfahren erleichtern Sie unsere Arbeit. 
 

Konto-Nr.: (kein Sparbuch) Name und Ort des Geldinstitutes 
 
 

  

 

Bankleitzahl Konto-Inhaber (falls nicht Mitglied) 
          

          

 
 
  
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 
 
ANSCHRIFT: VORSITZENDER: GESCHÄFTSFÜHRER: BANKVERBINDUNG: STEUERNUMMER: 
Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V. Dr. Christoph Kaatz Dr. Michael Kaatz Konto-Nr.: 3302002601 114 / 142 / 02170 
Chausseestr. 18 Chausseestr. 18 Chausseestr. 18 Bankleitzahl: 80550200 FA Dessau 
D-39279 Loburg D-39279 Loburg D-39279 Loburg Sparkasse Anhalt-Zerbst Postfach 1825 
mail: vogelschutzwarte@storchenhof-loburg.de Tel./Fax: 039245/2516 Tel.: 0162/4094005 Geschäftsstelle Loburg D-06815 Dessau 



Satzung 
 

 
Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V., Chausseestraße 18, 39279 Loburg 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V. Sitz des Vereins ist Lo-
burg. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Zweck und Aufgaben 

Der Zweck des Vereins findet seine Grundlage in der Verwirklichung der im § 1 und § 2 des Natur-
schutzgesetzes von Sachsen-Anhalt genannten Ziele und Grundsätze in seiner jeweils gültigen Fas-
sung. 
Er betreibt zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke eine Vogelschutzwarte auf dem Stor-
chenhof Loburg und übernimmt weitere Aufgaben im Artenschutz und Umweltbereich. 
Aufgaben des Vereins sind die spezielle Förderung folgender Fachbereiche: 
1. Erforschung von Brut- und Zugverhalten einheimischer Großvögel, insbesondere des Weiß-
storchs. 
2. Betreuung von pflegebedürftigen einheimischen Großvögeln mit dem Ziel, der schnellstmögli-
chen Auswilderung. 
3. Anleitung eines landesweiten Betreuernetzes für Weißstorchbestandserfassung und Arten-
schutzmaßnahmen. 
4. Dokumentation und Veröffentlichung der Forschungsergebnisse und des Storchenbestandes so-
wie Aufbereitung derselben für die Umweltbildung. 
5. Planung und Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Vorträgen, Exkursionen, Workshops, 
Projekttagen und anderen Formen der Öffentlichkeitsarbeit mit u.a. folgenden Inhalten: Information 
über bzw. Durchführung von Vogel- und Artenschutz. 
6. Aufbau von Kontakten und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen des Artenschutzes und 
einschlägigen Institutionen, z.B. Hochschulen, ökologischen Zentren, Naturschutzzentren, Initiati-
ven, Vereinen und Gebietskörperschaften auch international. 
7. Lebensraumschutz, Biotopgestaltung und Minderung von Gefahren in der Landschaft und prak-
tische Umsetzungsmöglichkeiten. Unterstützung bei der Vorbereitung von Flächenerwerb und Vor-
schläge zur Umgestaltung für den Arten- und Biotopschutz. 
8. Dokumentation von Inhalten, Methoden, Trends und Initiativen des Artenschutzes im Bundes-
land. 
9. Vorbereitung zur Gründung einer Stiftung ,,Storchenhof Loburg" und Hilfeleistung beim Aufbau 
eines Stiftungsgrundkapitals. 
Darüber hinaus verwirklicht der Verein mit Hilfe der Einrichtungen des Storchenhofs Loburg fol-
gende weitere Zwecke: 
Umweltbildung und -erziehung für Behinderte, Kleinkinder, Schüler, Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren durch artenschutzorientierte Arbeit, Durchführung von freier und offener Kinder und Ju-
gendarbeit als allgemeiner Bildungsträger, Förderung der internationalen Vernetzung von Arten-
schutzaufgaben sowie Verhaltensforschung an Wild- und Haustieren. 
Der Verein leistet damit eine den Zielen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland förder-
liche Arbeit. 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
" Steuerbegünstigter Zweck" der Abgabenordnung. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Aus-
gaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßige Vergütung be-
günstigt werden. 
Das Vermögen und alle Einnahmen des Vereins dürfen nur für den satzungsmäßigen Zweck ver-
wendet werden. Eine Gewinnausschüttung erfolgt nicht. Rücklagen dürfen nur zur Erfüllung des 
Satzungszweckes gebildet und verwendet werden. 
Ausscheidende Mitglieder des Vereins haben keinen Anspruch am Vereinsvermögen. 
Es wird die Gewähr geboten, dass staatliche Zuschüsse sachgerecht, zweckentsprechend und wirt-
schaftlich verwendet werden. 



Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

§ 4 
Mitgliedschaft 

1. Aufnahme 
- Der Verein besteht aus ordentlichen, Ehren- und Fördermitgliedern. 
Mitglied kann jede juristische und natürliche volljährige (18 Jahre) Person werden, die sich den 
Zielen des Vereins verpflichtet fühlt, seine Satzung anerkennt und sich für deren Verwirklichung 
einsetzt. 
- Jugendliche ab 14 Jahren werden mit Zustimmung der Eltern aufgenommen. Voraussetzung für 
den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag. 
- Der Vorstand beschließt über die Aufnahme neuer Mitglieder nach freiem Ermessen unter Bezug 
auf die Ziele des Vereins. 
- Fördernde Mitglieder zahlen regulären Mitgliedsbeitrag. Zusätzlich spenden fördernde Mitglie-
der unterschiedliche Beiträge, Materialien bzw. Naturalien. 
2. Die Mitgliedschaft erlischt: 
- durch Austritt, der dem Vorstand schriftlich mitzuteilen ist, 
- durch Ausschluss seitens des Vorstandes wegen vereinsschädigenden Verhaltens oder wenn der 
Rückstand der Beitragszahlung mehr als zwei Jahre beträgt, 
- mit dem Tod des Mitglieds oder, wenn das Mitglied eine juristische Person ist, mit deren Auflö-
sung. 
Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen diesem gegenüber alle Ansprüche. 
3. Ehrenmitgliedschaft 
Eine Ehrenmitgliedschaft verleiht der Vorstand an Personen, die durch besondere Leistungen zur 
Erfüllung des Hauptanliegens des Vereins beigetragen haben. 
 

§ 5 
Finanzierung 

Die finanziellen Aufwendungen des Vereins werden aufgebracht durch: 
- Mitgliedsbeiträge als Jahresbeitrag und Umlage. 
Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden in einer Beitragsordnung von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. 
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Ehrenmitglieder sind von der 
Pflicht der Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 
- öffentliche und private Zuwendungen 
- steuerlich absetzbare Spenden 
- Einnahmen aus der Tätigkeit des Vereins 
- zusätzliche Spenden fördernder Mitglieder 
 

§ 6 
Organe des Vereins 

- Vorstand 
- Mitgliederversammlung. 
 

§ 7 
Der Vorstand 

1. Zusammensetzung 
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem Schatzmeister und bis zu drei 
weiteren Vereinsmitgliedern, die natürliche Personen sind. 
Daneben gehören dem Vorstand mit Stimmrecht bis zu zwei weitere Vertreter von Mitgliedern, die 
juristische Personen sind, an.  
Der Geschäftsführer nimmt beratend an den Sitzungen des Vorstandes teil. 
2. Wahl und Beschlussfähigkeit 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er bleibt 
bis zu den Neuwahlen im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
3. Vertretung des Vereins 
Der Vorstandsvorsitzende sowie sein 1. Stellvertreter sind allein, alle übrigen Vorstandsmitglieder 
sind jeweils zu zweit für den Verein vertretungsberechtigt. 
4. Aufgaben des Vorstandes 
Die Aufgaben des Vorstandes sind: 



- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung
- die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
- Vorbereitung und Aufstellung des Haushaltsplanes, Erstattung eines jährlichen Rechenschaftsbe-
richtes vor der Mitgliederversammlung, 
- Der Vorstand beschließt über die Aufnahme neuer Mitglieder nach freiem Ermessen unter Bezug 
auf die Ziele des Vereins. 
- Angelegenheiten des Betriebes des Storchenhofes als Vogelschutzwarte. 
- Angelegenheiten, die nach der Satzung oder seinem pflichtgemäßen Ermessen der Mitglieder-
versammlung bedürfen, legt er dieser zur Entscheidung vor. 
Die Mitglieder des Vereins haben das Recht, an den Sitzungen des Vorstandes teilzunehmen. 
 

§ 8 
Geschäftsführung 

- Der Vorstand kann die Geschäftsführung des Vereins gemäß § 30 Abs. 1 BGB einer natürlichen 
Person, die nicht Mitglied des Vereins sein muß übertragen sowie zur Erfüllung der satzungsgemä-
ßen Aufgaben weitere MitarbeiterInnen anstellen. 
- Die Aufgaben der Geschäftsführung werden durch eine vom Vorstand zu beschließende Ge-
schäftsordnung geregelt. 
- Die Geschäftsführung kann nicht mit einem Mitglied des Vereins besetzt werden, das im Vor-
stand bzw. als Kassenprüfer tätig ist. 
- Der/die GeschäftsführerIn ist dem/der Vereinsvorsitzenden weisungsgebunden. 
 

§ 9 
Die Mitgliederversammlung 

- Alljährlich findet mindestens eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, die Jahreshauptver-
sammlung, zu der alle Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher 
schriftlich einzuladen sind.  
- Darüber hinaus können auf Beschluss des Vorstandes aktuellen Erfordernissen entsprechend 
weitere Mitgliederversammlungen kurzfristig einberufen werden.  
- Anträge an die Mitgliederversammlung müssen mindestens eine Woche vorher schriftlich dem 
Vorstand eingereicht und begründet werden.  
- Dringlichkeitsanträge können durch Versammlungsbeschluss in die Tagesordnung aufgenommen 
werden. Vorstandswahl, Änderungen der Vereinssatzung und die Auflösung des Vereins sind hier-
von ausgenommen.  
Der Mitgliederversammlung obliegen: 
- die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Schatzmeis-
ters,  
- die Entlastung des Vorstandes, 
- die Wahl des Vorstandes, 
- die Wahl von zwei Kassenprüfern, die dem Vorstand nicht angehören dürfen, 
- die Änderung der Vereinssatzung, 
- der Erlass und die Änderung der Beitragsordnung, 
- die Entscheidung über die eingereichten Anträge sowie 
- die Auflösung des Vereins. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 
Mitglieder, die juristische Personen sind, sowie Mitglieder, die natürliche Personen sind, und das 
18. Lebensjahr vollendet haben, beschließen über Anträge mit je einer Stimme. Zur Annahme ist die 
einfache Mehrheit erforderlich, soweit nicht die Satzung oder die Auflösung des Vereins betroffen 
sind.  
Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von zwei Vor-
standsmitgliedern zu unterzeichnen ist.  
 

§ 10 
Änderung der Satzung 

Änderungen der Satzung können nur in einer Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
 



 
§ 11 

Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der beschlossen werden. 
Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des 
Vereins an einen gemeinnützigen Verein des eigenen Landkreises, der sich vorwiegend auf dem 
Gebiet von Umweltbildung und Umweltschutz betätigt. Ist ein derartiger Verein im Landkreis nicht 
vorhanden, tritt an seine Stelle ein Verein des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
Diese Satzung wurde am 22.10.05 beschlossen. Unterschrift 
  Vorsitzender 
 


